
Landkreis 
Kaiserslautern 

Der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Postfach 3580, 67657 Kaiserslautern 

Landrat All 
22.06.2021 

Damen und Herren 
Mitglieder des Kreisausschusses 

Frau Heß-Schmidt, 1. Kreisbeigeordnete 
Herrn Schmidt P., Kreisbeigeordneter 
Herrn Dr. Altherr, Kreisbeigeordneter 

Herrn Keller, Regierungsdirektor 
Frau Krill-Sprengart, Kreisoberverwaltungsrätin 
Frau Ledesma, Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
Herrn Schmidt A., Abteilungsleiter 1 
Herrn Lauer, Abteilung 1 
Frau Müller, Gleichstellungsstelle 
Frau Leis, Gleichstellungsstelle 
Frau Priebe, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
Frau Dr. Matt-Haen, Kultur + Öffentlichkeitsarbeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 

Montag, dem 28.06.2021, um 09:00 Uhr, 

findet im Großen Sitzungssaal (Saal 3) der Kreisverwaltung Kaiserslautern in Kaiserslautern, 
Lauterstraße 8, unter Einhaltung der Hygienevorschriften eine Sitzung des 

des Kreisausschusses 

mit nachstehender Tagesordnung statt. 

Hierzu lade ich Sie freundlichst ein. 

Kreisverwaltung Kaiserslautern Lauterstr. 8 Telefon Telefax Internet: www.kaiserslautern-kreis.de  
Landrat Ralf Leßmeister 67657 Kaiserslautern 0631/7105-300 0631/7105-200 E-Mail: ralf.lessmeister@kaiserslautern-kreis.de  
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Tagesordnung:  

Öffentlicher Teil 

1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Tunnelrettung; 2404/2021 
hier Auftragsvergabe 

2 Annahme von Spenden-/ Sponsoringgeldern gem. § 58 Abs. 3 LKO 2337/2021 

3 Zentralisierung der Schulverwaltungshardware 2382/2021 

4 Vorbereitung der Sitzung des Kreistages am 05. Juli 2021 

4.1 Vorstellung der neuen Brand- und Katastrophenschutzinspekteure 
(BKI) 

4.2 Bekanntgabe der im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse des 2406/2021 
Kreistages vom 14.12.2020 

4.3 Sachstandsbericht: Corona-Pandemie 

4.4 Modellprojekt „Interkommunale Zusammenarbeit in der 2405/2021 
Regionalentwicklung der Kreise - Gemeinsam Innovationsprojekte in 
den Gemeinden unterstützen" (Strukturlotse) 

4.5 Sachstandsbericht: Standortverlagerung 
Abteilung 4 - Jugend und Soziales 

4.6 Antrag der Fraktionen CDU, FWG und FDP: zum 2421/2021 
"KiTa-Zukunftsgesetz" 

4.7 Information: Organisationsverfügung "Verwaltungsgliederung - 
Organisation der Geschäftsbereichsleitungen" 

4.8 Großbrandschaden auf dem Betriebsgelände der Fa. GEWE am 2415/2021 
11.08.2008 in Rodenbach 
Zuführung in die Rückstellung 

4.9 Energetische Sanierung Kreisverwaltungsgebäude — 2417/2021 
Dachsanierung - Gewerk Flachdacharbeiten - Vorratsbeschluss 

4.10 Einstufung des Landrates und Kreisbeigeordneten entsprechend der 2291/2021 
LKomBesVO 

4.11 Gemeinsames Abfallwirtschaftskonzeptes für die ZAK, 2385/2021 
die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern 2020-2024 

4.12 Nachwahl von Ausschussmitgliedern 2344/2021 

4.13 Nachwahl ÖPNV-Ausschuss 2408/2021 

4.14 Nachwahl eines Ausschussmitgliedes für den 2355/2021 
Rechnungsprüfungsausschuss des Schulzweckverbandes IGS 
Landstuhl 

4.15 Einwohnerfragestunde 



freundee rüßen 
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Nichtöffentlicher Teil 

4.16 Personalangelegenheit 2393/2021 

4.17 Personalangelegenheit 2410/2021 

5 Eilentscheidung: "Personalangelegenheit" 2368/2021 

6 Personalangelegenheit 2341/2021 

7 Personalangelegenheit 2376/2021 

8 Personalangelegenheit 2391/2021 

9 Personalangelegenheit 2392/2021 

R If Leßmeister 





 

 
 
 
Fachbereich 1.1 
1.1/gh 
2421/2021 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

22.06.2021 
 

Antrag 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreisausschuss 28.06.2021 öffentlich 
Kreistag 05.07.2021 öffentlich 

 
 

Antrag der Fraktionen CDU, FWG und FDP: zum "KiTa-Zukunftsgesetz" 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Fraktionen CDU, FWG und FDP haben mit dem als Anlage beigefügten Schreiben vom 
22.06.2021 einen Antrag zum „KiTa-Zukunftsgesetz“ gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage/n:  

20210621_Antrag CDU FWG FDP zum KiTaZG_end 
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Antrag der Fraktionen CDU, FWG und FDP im Kreistag Kaiserslautern 

 

Der Kreistag möge beschließen: 

Mit der Einführung des sogenannten „KiTa-Zukunftsgesetzes“ kommen auf die Träger 

der Kindertagesstätten sehr große Herausforderungen zu. Zu befürchten steht 

erheblicher Mehraufwand in allen Bereichen, insbesondere in der Verwaltung und bei 

den Personalkosten, mit noch nicht abschätzbaren Mehrkosten. Dabei zeichnet sich 

jetzt schon ab, dass dem Mehraufwand kaum Nutzen gegenübersteht. Im Gegenteil, 

es drohen sogar Nachteile für Erzieherinnen und Erzieher, die Eltern und viele Kinder 

– letzteres ist das Schlimmste! 

Kurz vor Inkrafttreten der neuen Regelungen zum 1.7.2021 zeigen sich große 

Nachteile insbesondere für ortsfremde Familien und das Personal an den 

Kindertagesstätten. Hier gibt es erhebliche Verunsicherung. Kinder von außerhalb 

sollen nur noch im Ausnahmefall in die Betriebserlaubnis einbezogen werden können, 

wenn dies im Rahmen der Bedarfsplanung dem zuständigen örtlichen 

Jugendhilfeträger rechtzeitig angezeigt und begründet wurde. Die Träger blieben dann 

u. U. auf den Kosten sitzen und sind darauf verwiesen, die Kinder abzuweisen. 

Dadurch sinkt die Belegung und der (ohnehin sehr knapp bemessene) 

Personalschlüssel muss nach unten korrigiert werden. 

Die ständigen Beteuerungen des Landes, es würde an der bisherigen Zuschusspraxis 

nichts verändert, es gäbe sogar Vorteile und mehr Flexibilität für alle Beteiligten, 

erweisen sich vor diesem Hintergrund als nicht zutreffend. Anstatt ein unausgereiftes 

Gesetz verbindlich zum 1. Juli dieses Jahres einzuführen, das so viele Mängel aufweist 

und den schwarzen Peter an die Kommunen weiterzugeben, wäre ein Aufschub der 

Umsetzung dieser praxisfremden Regelungen angezeigt – zumindest bis 

grundlegende Fragen, die jetzt auftauchen, geklärt sind. Ansonsten drohen schwere 

Nachteile, die in erster Linie von den betroffenen Kindern ausgebadet werden müssen. 

So weit darf es nicht kommen! 

Der Kreistag fordert die Kreisspitze daher auf 

- sicherzustellen, dass die „Bestandskinder“, die bereits jetzt 

Einrichtungen in Nachbargemeinden innerhalb des Landkreises 

besuchen, dort weiter bleiben können und die Träger dadurch keine 

Nachteile erfahren, insbesondere weiter mit den 

Personalkostenzuschüssen von Land und Kreis rechnen können. 

- mit den umliegenden Gebietskörperschaften eine kurzfristige Lösung zu 

finden, dass auch Kinder aus Nachbarkreisen oder Kindern, die in 

Nachbarkreisen oder in der Stadt Kaiserslautern einen Kindergarten 

besuchen, in ihren jetzigen KiTas bleiben können und die Träger dadurch 

keine Nachteile erfahren, insbesondere weiter mit den 

Personalkostenzuschüssen von Land und Kreis rechnen können. 
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- gemeinsam mit den Trägern einen Weg zu finden, der auch zukünftig ein 

Wunsch- und Wahlrecht der Eltern für die Betreuung ihres Kindes –

freilich im Rahmen der Kapazitäten der Einrichtungen - garantiert, die 

Trägervielfalt im Kreis erhält und trotzdem einen fairen Ausgleich 

zwischen den Trägern, möglichst ohne zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand sicher stellt 

- soweit noch ausstehend die Betriebserlaubnisse auf dem aktuellen 

Stand, auch mit Kindern aus Nachbarkommunen zu erteilen und so vor 

Ort Planungssicherheit für die nächsten Wochen und Monate zu geben. 

- alleine und im Verbund mit anderen Landkreisen auf eine Verschiebung 

des Inkrafttretens oder ein Aussetzen der Regelungen des sogenannten 

„KiTa-Zukunftsgesetz“ zu drängen, bis diese Dinge geklärt sind. 

 

 

Für die Fraktionen: 
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